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AKTUELL 
[VOEST-Krise zieht 
I weitere Kreise 

Die oppositionelle Österreichi-
| sehe Volkspartei (ÖVP)  wird vor
aussichtlich in der  für  kommenden 
Freitag angesetzten Debatte des 
Parlaments über  die  Krise beim 
staatlichen Schwerindustriekohzern 
VOEST-Alpine Neuwahlen bean
tragen. ÖVP-Generalsekretär Mi
chael Graff  sagte a m  Dienstag in 
Wien, die endgültige Entscheidung 
werde der  Parteivorstand am Don
nerstag fällen, doch spreche einiges 
dafür. Bundeskanzler Fred Sino-

I watz dagegen wies nach einer Kabi-
|nettssitzungalle Spekulationen über  
gNeuwahlen zurück. Die  Ö V P  wirft 
ider Regierung Flucht aus der  politi
schen Verantwortung für das Deba-
|kel vor, das von Regierungsmitglie-
tdern als «nationale Katastrophe» 
s bezeichnet wurde. In  der  vergange
n e n  Woche war de r  Gesamtvor
stand des VOEST-Konzerns zu
rückgetreten, nachdem hohe Verlu
ste des Staatsbetriebes bekanntge
worden waren. Die  Verluste wur
den zum grossen Teil mit riskanten 
Ölspekulationen einer  Tochterge
sellschaft verursacht. 

DDR: Neuer 
Verteidigungsminister 

Zum neuen Verteidigungsmini
ster der  D D R  ist a m  Dienstag der 
bisherige Steilvertreter im Amt ,  
Generaloberst Heinz Kessler, beru
fen worden. Damit hat die D D R -
Führung einen Tag  nach dem Tod 
des Politbüromitgliedes und Vertei
digungsministers Heinz Hoffmann 
diesen wichtigen Posten neu be
setzt. Der  65jährige Kessler wurde 
nach einer Meldung der  amtlichen 
Ostberliner Nachrichtenagentur 
ADN in einem feierlichen A k t  vom 
DDR-Staatsratsvorsitzenden Erich 
Honecker auf  die Verfassung de r  
DDR vereidigt und  zum Armeege
neral befördert. In  das Politbüro 
rückt er  nicht auf. Kesslers Ernen
nung war von den  meisten westli
chen Beobachtern nicht erwartet 
worden. 

Kleiner Gewinn 
für die LKW 

Die Liechtensteinischen Kraft
werke (LKW) werden auch im kom
menden Jahr einen kleinen Gewinn 
ausweisen. Der  Voranschlag 1986 
sieht einen Aufwand von 19,241 
Millionen Franken für Energie, Ma
terial und Waren vor sowie übrige 
Betriebsaufwendungen-von 13,195 
Millionen Franken. Diesen Ausga
ben stehen Einnahmen in Höhe von 
32,510 Millionen Franken gegen
über, so dass sich schliesslich ein 
Unternehmensgewinn von 53 850 
Franken ergibt. D e r  Energiever-
kauf wird mit 23.7 Millionen Fran
ken geschätzt, während de r  Ene r 
gieankauf 12,5 Millionen Franken 
betragen wird. 

Die Betriebsrechnung der  Elek
trizitätswirtschaft und den Anlagen
baus weist einen Reingewinn von 
12200 Franken aus, während bei 
der Service- u n d  Reparaturabtei
lung mit einem Verlust von 59750 
Franken gerechnet wird. Bei der  In-
staliationsabteilung wird mit einem 
Reingewinn von 55100 Franken ge
rechnet, für  das Ladengeschäft sind 
Gewinne von 46 300 Franken vorge
h e n .  

Auf der  Investitionsseite des Vor
anschlags 1986-sind Aufwendungen 
v °n  gesamthaft 7,805 Millionen 
Franken vorgesehen, wovon 4 Mil
lionen Franken für das Kraftwerk 
Lawena. 

Neue Bestimmungen über die Heimatschriften 
Der Landtag wird sich vor Weihnachten nochmals mit einer neuen Vorlage beschäftigen 

Die Neuorganisation bei den Heimat
schriften, wie sie eine Regierungsvorlage 
vorsieht, ist während der letzten Land-
tagssitznng grundsätzlich begrüsst wor
den. Künftig wird das Zivilstandsamt eine 
zentrale Rolle bei der Ausstellung von 
offiziellen Dokumenten einnehmen. Aus
serdem soll ein neues Verfahren beim 
Verlust eines Reisepasses zur Anwen
dung kommen. Der Landtag wird sich in 
seiner nächsten Sitzung vom 18. und 19. 
Dezember nochmals mit dieser Vorlage 
beschäftigen. 

In  seinem Eintretensvotum hatte der 
FBP-Abgeordnete Josef Büchel darauf 
hingewiesen, dass die Organisation we
sentlich verbessert, vor allem aber die 
Amtswege verkürzt würden. Das Zivil--
standsamt hat  die Unterlagen für die 
Übereinstimmung der  Heimatschriften 
mit den Eintragungen in den  Zivilstands
registern zu liefern. Daneben soll dem 
Zivilstandsamt mit dem neuen Heimat
schriftengesetz die Ausstellung und Kon
trolle de r  Heimatscheine übertragen wer
den. Heute werden die Heimatscheine 
von den Gemeinden ausgestellt, vom Zi
vilstandsamt auf die Übereinstimmung 
mit den Registern überprüft und vom 
Passamt beglaubigt. Die Gemeinden und 
das Passamt führen ein Heimatschriften
register. Mit dem Gesetzesentwurf soll in 
Zukunft auf die Beglaubigung durch das 
Passamt verzichtet werden, da nach Auf

fassung der  Regierung das Zivilstandsamt 
mit seinen Registern besser in de r  Lage 
ist, für die Richtigkeit de r  Eintragungen 
in den Dokumenten zu sorgen. 

Reisepass als wichtiges Dokument 
D e r  Reisepass ist nach Darstellung der  

Regierung, die vom Landtag während der 
ersten Lesung geteilt wurde, das wichtig
ste Dokument geworden. Deshalb wird 
auch ein neues Verfahren beim Verlust 
eines Reisepasses in Aussicht genommen, 
dessen Kernpunkt eine Vereinfachung 
darstellt. Geraten heute Reisepässe in 
Verlust, so müssen sie nach dem gelten
den Recht auf  Verlangen de r  Betroffenen 
oder  auf Anordnung de r  Regierung in 
den Zeitungen als amtliche Kundma
chung aufgerufen und nach drei Monaten 
als ungültig erklärt werden. Dieses Ver
fahren, bei dem rund 450 Franken Unko
sten entstehen, wird als unzeitgemäss ein
geschätzt, so dass vorgeschlagen wird, 
den Verlust des Passes bei der  Polizei zu 
Protokoll zu geben, die nur eine kosten
deckende Gebühr  einhebt. 

Ausserordentliche Eintragungen 
Die Bestimmungen über die Reisepäs

se enthalten in der  Vorlage eine Ausnah
meregelung, wodurch mit Zustimmung 
der  Regierung von den allgemeinen Vor
schriften abweichende Eintragungen vor
genommen werden können, wenn an

dernfalls durch Vorschriften des Gastlan
des unzumutbare Härten entstehen kön
nen. Die Regierung begründete dies fol-
gendermassen: 

Liechtensteinerinnen, welche mit 
einem Ausländer verheiratet sind, erwer
ben durch die Eheschliessung in den mei
sten Staaten die Staatsbürgerschaft ihres 
Ehegatten nicht mehr. I n  verschiedenen 
Staaten kann eine liechtensteinische Mut
ter mit ihren ausländischen Kindern nur 
einreisen, wenn ihre ausländischen Kin
der  im Pass eingetragen sind. Die  auslän
dischen Kinder müssen deshalb in Einzel
fällen in den Reisepass eingetragen wer
den, auch wenn dies nach den Bestim
mungen des Heimatschriftengesetzes 
nicht zulässig wäre. Dabei wird allerdings 
im Reisepass ausdrücklich vermerkt, dass 
die Kinder nicht liechtensteinische Lan
desbürger sind. Zudem werden die Inha
ber durch eine schriftliche Erklärung ver
pflichtet, den Reisepass sofort wieder 
beim Passamt abzugeben, wenn die Ein
tragung nicht mehr erforderlich ist. 

Im weiteren erwerben Liechtensteine
rinnen bei der  Heirat mit Bürgern einzel
ner  Länder weder die Staatsbürgerschaft 
noch den Namen ihres Ehegatten. Für 
Reisen in diese Staaten ist es  dann not
wendig, dass im Reisepass die Ehe  ange
merkt wird. 

Dazu stellte der  FBP-Abgeordnete D r .  
Dieter Walch die Frage, wie diese Be
stimmung gehandhabt werde bei auslän-

M 

Vorerst keine massive Abkehr von der Ölheizung 
Bericht der Regierung zu einem Postulat betreffend Massnahmen zur Energieeinsparung 

In der letzten Landtagssitzung der lau
fenden Legislaturperiode (am 18. und 19. 
Dezember) steht auch ein Bericht der 
Regierung zu einem VU-Postulat zur 
Diskussion, mit dem die Regierung ein
geladen wurde, Massnahmen für eine 
sparsamere und rationellere Energiever
wendung anzugehen. Die Unterzeichner 
begründen ihr Postulat u.a. damit, dass 
es nun gelte, die positive Einstellung zu 
Energiesparmassnahmen in vielen Krei
sen der Bevölkerung durch staatliche 
Massnahmen zu fördern. Förderungs-
massnahmen könnten nach ihrer Ansicht 
über die Wohnbauförderung, direkte Zu
schüsse, zinslose oder zinsverbilligte Dar
lehen, Steuervergünstigungen usw. ge
troffen werden. 

In ihrem Bericht erwähnt die Regie
rung einleitend, dass sich seit der  ersten 
Energiekrise 1973/74 d e r  Energiebedarf 
in unserem Land weiter erhöht hat. Die 
Importe von Heizöl sind nach der  Erdöl
krise vorerst weiterhin angestiegen, lagen 
dann aber  i n  den letzten drei Jahren 
(1982 bis 1984) im Durchschnitt u m  14,5 
Prozent tiefer als in d e n  Jahren 1973 bis 
1974. D e r  Anteil der  Energieversorgung 
mit Heizöl am gesamten Energiebedarf 
ohne Verkehrzswecke (also ohne die  
Energieträger Benzin und Dieselöl) sank 
über  den  gesamten betrachteten Zeit
raum hinweg von 73,8 Prozent 1973/74 
auf 57,4 Prozent 1983/84. Gleichzeitig 
stieg i n  der  selben Zeitspanne der  Anteil 
an  elektrischem Strom von 24,4 Prozent 
au f  32,8 Prozent, so dass dieser Energie
träger wesentlich den  im Jahresmittel u m  
1,1 Prozent angestiegenen Energiever
brauch für Licht-, Wärme- und Produk
tionszwecke abgedeckt hat  (Energiever
brauch o h n e  Strassenverkehr). Die  Re
duktion de r  einseitigen Abhängigkeit 
vom Erdöl zeige, dass in Liechtenstein 
die Wirtschaft wie auch  die Privathaus
halte grosse Energiesparanstrengungen 
unternommen und entsprechende Mass
nahmen ausgeführt hät ten.  

Isolation von Nen- und Altbauten 
Im ersten Punkt  des  Postulats werden 

von de r  Regierung Massnahmen zur För
derung d e r  Isolation von Neu- und Alt
bauten erwartet. In ihrem Bericht weist 
die Regierung darauf hin, dass die seit 
1. April 1985 geltenden baurechtlichen 
Bestimmungen diesbezüglich dem heuti

gen Wissensstand entsprechende Vorkeh
rungen bei Neubauten verlangen; bezüg
lich Altbauten würden Massnahmen im 
Rahmen de r  neuen Subventionsordnung, 
die vernehmlassungsreif vorliegt, einge
hend geprüft; mit der Revision des 
Steuergesetzes würden schliesslich auch 
die Abschreibungssätze verbessert. 

Keine massive Abkehr vom Öl 
Ein weiterer Punkt des Postulats rich

tet  sich au f  Massnahmen zur Förderung 
energiesparender und umweltfreundli
cher Heizsysteme. Die Regierung ver
weist diesbezüglich wiederum auf die Ar
beiten zum neuen Subventionsgesetz, 

dischen Frauen, die einen liechtensteini
schen Staatsbürger heiraten und  noch un
ter  die Karenzfrist fallen, also noch nicht 
Liechtensteinerinnen sind. Bis zur  zwei
ten Lesung soll diese Frage abgeklärt 
werden. 

Eine kritische Anmerkung machte der 
FBP-Abgeordnete Josef Büchel im Zu
sammenhang mit de r  Ausstellung oder  
Verlängerung eines Reisepasses: Frau'en 
können nach der  bisherigen Regelung 
keine Unterschrift beim Passamt für ihre 
Kinder leisten. Im Sinne der  Gleichbe
rechtigung sollte hier eine Änderung vor
genommen werden.  

Diplomanten- und Dienstpässe 
Fragen gab es  auch in bezug auf die 

Diplomaten- und Dienstpässe. Dr.  Dieter 
Walch (FBP) wollte von der  Regierung 
die Zahl der  ausgestellten Diplomaten
pässe sowie ihre Laufzeit wissen. Nach 
den Anbgaben des Regierungschefs sind 
derzeit insgesamt 68 Diplomantenpässe 
im Umlauf, wovon rund die Hälfte Mit
glieder des Fürstenhauses betrifft. In  der 
Regel werden diese Diplomatenpässe nur 
auf eine Dauer  von zwei Jahren ausge
stellt. Wie Regierungschef Brunhart dazu 
erklärte, haben Gespräche mit S. D. Erb
prinz Hans A d a m  stattgefunden, um die 
Frage der  Diplomatenpässe für das Für
stenhaus neu zu regeln. 

Siehe auch die Erklärung des FBP-Ab
geordneten Josef  Büchel über die Neu
regelung der Heimatschriften im  Innern 
der heutigen Ausgabe. 

61 
Tage bis zur Wahl 

weiters auf die bei öffentlichen Bauten in 
den letzten Jahren eingesetzten Alterna
tivtechnologien und das laufende Sanie
rungsprogramm. Wesentliche Verbesse
rungen werde auch die Versorgung unse
res Landes mit '  Erdgas bringen. Die 
Liechtensteinische Gasversorgung 
(LGV) werde noch Überlegungen anzu
stellen haben, wie - zumindest für eine 
Übergangszeit - Anreiz für vermehrte 
Umstellungen gegeben werden könne. 
Schliesslich erwähnt die Regierung auch 
das Projekt «Rheinkraftwerke», denn bei 
einer vermehrten Installierung von Wär-

(Fortsetzung auf Seite 2) 

Aquinos Witwe gab Kandidatur bekannt 
Marcos unterzeichnete Gesetz über Präsidentschaftswahlen 

Manila (AP) Der philippinische Präsident Ferdinand Marcos (links) hat am Diens
tag das Ende November von der Nationalversammlung verabschiedete Gesetz über 
,vorgezogene Präsidentschaftswahlen am 7. Februar kommenden Jahres unterzeichnet. 
Nur wenige Stunden darauf gab die Witwe des vor mehr als zwei Jahren ermordeten 
Oppositionspolitikers Benigno Aquitio, Corazon (rechts), ihre Präsidentschaftskandi
datur bekannt. Diese Entscheidung war schon seit längerem erwartet worden, nachdem 
Oppositionskreise Frau Aquino gedrängt hatten, gegen Marcos anzutreten. Die Unter
zeichnung des Gesetzes über die Wahl erfolgte einen Tag nach dem Freispruch der 26 
Angeklagten im Prozess um die Ermordung Aquinos. Der Freispruch stiess bei der 
Opposition auf ebenso scharfe Kritik, wie das Gesetz über die vorgezogene Wahl, die 
nach Marcos' eigenen Angaben beweisen soll, dass er nach wie vor das Vertrauen der 
Bevölkerung hat. 

Für manche Stimmbürgerin und 
manchen Stimmbürger war es nicht 
so sehr das Abstimmungsergebnis 
vom letzten Sonntag, das sie nicht 
besonders glücklich fanden. Es war 
auch de r  leidige Abstimmungsmo
dus, d e r  bekanntlich dazu führen 
kann, dass keine von zwei Initiati
ven, die ähnliche Absichten verfol
gen, ihr Ziel erreichen. So gesche
hen bei der  Volksinitiative betref
fend die Erhöhung d e r  Zahl der  
Landtagsmandate, und nun  erneut 
auch bei de r  Verfassungsinitiative, 
wo die Stimmbürger auf  dem glei
chen Stimmzettel über  die Initiative 
und über den  VU-Gegenvorschlag 
befinden konnten. Als es am 23. 
Oktober  zum VU-Gegenvorschlag 
im Landtag kam,  wusste man, dass 
damit d e m  Volksbegehren das Le
benslicht von vorneherein ausgebla
sen war. : 

Deshalb sieht man nun mit Inter
esse de r  Behandlung des jüngsten 
Postulates aus der  FBP-Fraktion 
entgegen, das auf der Tagesordnung 
der Landtagssitzung vom 18./19. 
Dezember steht. Das  Postulat tritt 
für ein neues Abstimmungsverfah
ren ein. Mit dem Ziel, dass ein klar 
deutlich gewordener Stimmbürger
wille (Beispiel Landtagserhöhung) 
zur Wiedererwägung kommt. Zum 
Beispiel, indem man über jenen 
Vorschlag, d e r  mehr  Stimmen 
machte, noch einmal abstimmen 
kann. 

D e r  noch amtierende Landtag 
könnte mit einem Ja zu diesem 
Postulat dafür sorgen, dass sich de r  
Bürgerwille e h e r  durchsetzt als 
beim heutigen System. Jedenfalls 
sollte künftig nicht mehr  einfach zur 
Tagesordnung übergegangen wer
den. U n d  dies nicht nu r  als frommer 
Wunsch: 61 Tage vor d e r  Neuwahl 
de r  Volksvertretung. 


